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II. 

Mit der Einreichung ihres Wettbewerbsbeitrags räumt der/die Einreichende dem federführenden 

Veranstalter der Hörspieltage an seiner Produktion alle erforderlichen Rechte ein, um die Produktion 

im Rahmen der Hörspieltage öffentlich wiederzugeben und stellt ihn von Ansprüchen Dritter frei, die 

wegen dieser Nutzung etwa erhoben werden.  

Das Gewinnerstück soll nach Möglichkeit während eines Zeitraums von sieben Tagen im 

Internetangebot der ARD zur öffentlichen Wiedergabe genutzt werden.  

Die Abklärung der Rechte erfolgt im Einzelfall mit dem/der GewinnerIn. 
 

Es wird angeregt, eine Kopie der Produktion in den Präsenzbestand der Mediathek des ZKM 

dauerhaft einzustellen, nicht zuletzt zum Zwecke der Bekanntmachung des Preises und der 

Werbemaßnahmen für das Rundfunkwesen.  

 

III. 

Über die Zuerkennung des Preises entscheidet eine unabhängige Jury. Die Jury besteht aus fünf 

Mitgliedern. Die Film- und Medienstiftung NRW und die ARD benennen jeweils zwei Jury-Mitglieder, 

die Stadt Wuppertal das fünfte Mitglied. Über den Vorsitz (eines der fünf Jurymitglieder) 

verständigen sich Film- und Medienstiftung NRW, ARD und die Stadt Wuppertal. Die JurorInnen 
dürfen keine festangestellten oder festen freien MitarbeiterInnen einer Rundfunkanstalt bzw. der 

Film- und Medienstiftung NRW sein, sie dürfen ebenfalls keine festen MitarbeiterInnen eines Labels 

sein, das eine Produktion in den Wettbewerb einreicht.  

 

Sobald mehr als 25 Produktionen eingereicht werden, trifft der/die Vorsitzende im Kontakt mit der 

Jury eine Vorauswahl. Die Jury trifft sich zur Schlussabstimmung in Wuppertal. Die Stadt Wuppertal 

unterstützt den Wettbewerb und den Preis und trägt zur Durchführung der Jurysitzung bei.  

 

Die Beratungen der Jury sind nicht öffentlich. Die Jury-Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet; 

die Jury trifft ihre Entscheidung mit einfacher Stimmenmehrheit. 
 

Die Entscheidung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



 
 

Deutscher Kinderhörspielpreis 2020 

Anmeldeformular zur Einreichung 

 
Daten des / der Einreichenden  

Name des/der Einreichenden:  

Sender/Verlag:  

Adresse:  

Telefon:                                                             E-Mail:  

Produktion  

AutorIn + ggf. Bearbeitung:  

Titel:  

Regie:                                                                Musik:  

Sender/ Verlag/Firma:  

Länge:              Produktionsdatum:                 Erstsende-/Veröffentlichungsdatum:  

1) Per E-Mail schicken Sie einen WeTransfer-Link (https://wetransfer.com/) an lenabecker@filmstiftung.de, 

Betreff: „Kinderhörspielpreis 2020“, um folgende Anlagen digital zu übermitteln:  

a) Die einzureichende Produktion im gängigen Audioformat 

b) Produktionsblatt mit Angaben zum Inhalt (Pressetext), zur Besetzung, zum Ort und Zeitpunkt der 

Produktion sowie Erstsendedatum / Veröffentlichungsdaten  

c) Manuskript (pdf) 

d) Kurzbiographie und Werkverzeichnis des Urhebers/der Urheberin 

e) Druckfähiges Foto des Urhebers/der Urheberin (jpg-Format) inkl. Copyright-Daten (Name, 

Adresse, Tel.-Nr.; eventuell anfallende Abdruckkosten übernimmt der/die Einreichende)  

2)  Per Post erbitten wir dieses Formular (unterschrieben!) sowie in 1-facher Ausführung:  

1. Die einzureichende Produktion auf CD  

2. Die Anlagen b) und d) als Ausdruck  

 

Von den einreichenden Redaktionen (ARD, Deutschlandradio, SRF und ORF) wird zusätzlich eine digitale 

Audiodatei mit 2 Ausschnitten aus dem eingereichten Hörspiel von je 3-5 Minuten sowie die Altersangabe der 

Zielgruppe benötigt.  

 

Postadresse: 

Film- und Medienstiftung NRW GmbH  

Anke Morawe 

Kaistraße 14  

40221 Düsseldorf 

 

Die kompletten Einreichungsunterlagen müssen der Film- und Medienstiftung NRW spätestens am 01.08.2020 

vorliegen. Einreichungen, die den Anforderungen nicht entsprechen, werden nicht berücksichtigt.  

Hiermit räumt der/die Einreichende dem Veranstalter alle benötigten Rechte ein, um die Produktion im 

Rahmen der Hörspieltage öffentlich wiederzugeben und stellt ihn von Ansprüchen Dritter frei, die wegen 

dieser Nutzung etwa erhoben werden.  

 

Die Statuten zum Wettbewerb werden anerkannt:  

      ___________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift (für Papierversand) 

https://wetransfer.com/
mailto:lenabecker@filmstiftung.de

